
4

4

3

4

125

6

2

Planze ic hnung , Te il 1 , Maßstab  1 :1 .000

Planze ic hnun g, Teil  2

Planze ic hnun g, Teil  1

102

49

102

55

102

56

102

57

2

505

6

W
e

g

491

453

3

453

1

469

16

2
2

489

239

454

W
e

g

237

453

W e g

453

4

43

9 43

4

Weg

43

1

488

8

361

3

361

8

361

7

W
e

g

488

7

361

6

361

5

1

4

42

469

14

9

457

6

456

5

456

6

455

3

455

4

454

5

Im Rottlande

454

6

454

7

17

454

2

459

1

458

1

6

457

5

10

1

Spindelwe g

5

18

1

8

3

465

2

11

3

14

3

15

3

19

4

7

4

16

10

2

12

12

8

340

341

L
 29

7

346

347

350

344

1

338

351

L
 29

7

467

1

L 2 9
7

342

292

344

289

582

287

343

488

1

360

Weg

362

1
362

3

362

4

Kleing arten

469

17

W
e

g

365

1 365

3

365

4

366

14

Alte L¸neburger  Heerstraše

194

366

Ei se n ba h n

Sportflä che

180

366

366

21

231

450

450

1

W eg

490

1

450

2

Ei se n b ah n

W eg

W
e

g

349

348

3

295

345

348

2

Am Lehmberge

298

352

348

1
358

1

357

3

71

359

72

359

73

359

W
e

g

356

357

1

357

5

357

4

355

363

W
e

g

Auf dem Windm¸hlenberge

Sportflä che

366

15

366

13

364

13

6

4
15

459

12

43

11

25 1

1

1

8

463

1 353

2

353

1

486

10

3

4

18
20

3

2

5

4

2

23

12

1

12

16

4

3

1

13

3

2

13A

20_3

2

Planze ic hnung , Te il 2 , Maßstab  1 :1 .000

L  2 97

349

298

352

W
eg

463

1 353

2

486

38 ,0 0

6 9,0 0

TF
6 C B

TF
6

1  Nicht überbaubare Fläche
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NBauO unzulässig (§ 23 (5) BauNVO).
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4 Regenwasserbeseitigung
Das Niederschlagswasser ist auf den Baugrundstücken 
vollständig zu versickern oder auf andere Art und Weise 
zu beseitigen (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB).

5 Umbau Nadelholzbestand
Innerhalb der nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 
festgesetzten Fläche ist der vorhandene Nadelwald zu 
einem stabilen Waldrand aus einheimischen 
Laubbäumen und Sträuchern umzubauen. Der Umbau 
soll in mehrern Phasen ohne vollständigen Kahlschlag 
erfolgen und nach 10 Jahren abgeschlossen sein.

 6 Ausgleichsmaßnahmen
Auf den in Planzeichnung Teil 2 festgesetzten Flächen 
für Maßnahmen nach § 9 Abs.1 Nr.20 BauGB sind 
folgende Maßnahmen gem. § 9 Abs.1 Nr.20 BauGB  
durchzuführen:
Die mit "B" gekennzeichnete Fläche mit einer Größe von 
0,31 ha ist mit einheimischen Laubgehölzen zu 
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einmalige Ansaat mit Extensiv-Landschaftsrasen und 
eine extensive Nutzung (eine Mahd pro Jahr, jeweils ab 
1. Juli)
Die Ferigstellungs- und Entwicklungspflege für alle zuvor 
beschriebenen Ausgleichsmaßnahmen beträgt jeweils 3 
Jahre. Gehölzpflanzungen mit Verankerung und 
Erstellung von Schutzeinrichtungen.

7  Zuordnung der Ausgleichsmaßnahmen
Die unter Pkt. 6 festgesetzten Maßnahmen zum 
Ausgleich i.S. des § 1a (3) BauGB (Planzeichnung 
Teil 2), werden den im Geltungsbereich festgesetzten 
Bau- und Straßenverkehrsflächen (Planzeichnung Teil 
1)  zugeordnet. Dabei entfallen auf das Bauland 70 % 
und 30 % auf die Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1a BauGB).
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Planverfass er

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde vom Büro 
für Objekt- und Landschaftsplanung, Brokof & 
Voigts, Am Lindenplatz 1, 38373 Frellstedt 
ausgearbeitet.

Frellstedt, den .............................. 

Voigts

Öffent l ich e  Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Helmstedt hat in 
seiner Sitzung am 23.06.2005 dem Entwurf des 
Bebauungsplans und der Begründung zugestimmt und 
seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung 
wurden am 28.06.2005 ortsüblich bekanntgemacht.
Der Entwurf des Bebauungsplans und der Begründung 
haben vom 07.07.2005 bis 08.08.2005 gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Helmstedt, den ............................

Bürgermeister

Helmstedt, den ............................

Bürgermeister

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des 
Baugesetzbuches in der jeweils gültigen Fassung, in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24.07.2004 (BGBI. I 
S. 1359) und der §§ 56, 97 und 98 der 
Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und des § 40 
der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) hat 
der Rat der Stadt Helmstedt diesen Bebauungsplan, 
bestehend aus der Planzeichnung und den 
nachstehenden/nebenstehenden/obenstehenden
textlichen Festsetzungen als Satzung beschlossen.
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Plang rundlage

Die Plangrundlage entspricht dem Stand des 
Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich 
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, 
Wege und Plätze vollständig nach.
Stand: Oktober 2005 (25.10.05)
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und 
der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die 
Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die 
Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.
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gez Drangmeister (S.)

Sat zung sbesc hluss

Der Stadtrat der Stadt Helmstedt hat den 
Bebauungsplan nach Prüfung der Bedenken und 
Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB in seiner 
Sitzung am 29.09.2005 als Satzung (§ 10 BauGB) 
sowie die Begründung beschlossen.

Helmstedt, den ............................

Bürgermeister

Ink raft t ret en

Der Beschluss des Bebauungsplans ist gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB am 27.01.06  im Amtsblatt des 
Landkreises Helmstedt Nr. 4, 59. Jahrgang bekannt 
gemacht worden.
Der Bebauungsplan ist damit am  27.01.06                    
rechtverbindlich geworden.
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Bebauungsplanes nicht geltend gemacht worden.

Helmstedt, den ............................

Bürgermeister

Mänge l de r  Abw ägung
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Kartengrundlage: 
Liegenschaftskarte, Gemarkung: Emmerstedt
Flur: 1, Maßstab 1: 1.000, LA-325/2005, Stand:  25.10.2005

Die Vervielfältigung ist nur für eigene, nichtgewerbliche Zwecke gestattet 
(§ 13 Abs.4 Nds. Vermessungs- und Katastergesetz vom 02. Juli 1985  Nds. 
GVBl. S. 187, geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 19.09.1989, Nds. 
GVBl. S. 345) dazu gehören auch Zwecke der Bauleitplanung.
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1 ALLGEMEINES 

1.1 Ziel und Zweck der Planung 

Die Stadt Helmstedt beabsichtigt, nördlich des Baugebietes �Im Rottlande� im Ortsteil 
Emmerstedt Wohnbauflächen zu schaffen, um dem Bedarf an Wohnbauflächen innerhalb 
des Stadtgebietes gerecht zu werden. 

1.2 Lage und Größe des Geltungsbereichs 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in zwei Teile geteilt. Teil 1 umfasst den 
Bereich der geplanten Siedlungserweiterung und liegt am nordöstlichen Ortsrand von 
Emmerstedt. Er umfasst im wesentlichen bisher ackerbaulich genutzte Flächen. 

Das Gebiet wird durch folgende Strukturen begrenzt: 

 im Süden.................. durch das Wohngebiet �Im Rottlande� und die Straße �Zur 
Neuen Breite�, 

 im Osten................... durch einen Nadelholzbestand, der zum Teil auch innerhalb des 
Geltungsbereiches liegt , 

 im Norden ................ durch die Lüneburger Heerstraße (Feldweg) und einen 
Grasweg, 

 im Südwesten .......... durch ein Gartengrundstück mit jungen Gehölzen 

Der Teil 1 des Geltungsbereichs hat eine Größe von ca. 7 ha. 

 

Der 2. Teil des Geltungsbereiches umfasst die naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaß-
nahmen, die auch nördlich der Ortslage, jedoch räumlich getrennt, ca. 500 m westlich des 
Teils 1 liegen. Dabei handelt es sich um einen Teil des Flurstücks 353/2 der Flur 1 in der 
Gemarkung Emmerstedt. Die Fläche wird zurzeit ackerbaulich genutzt und ist von 
gleichartig bewirtschafteten Flächen umgeben. Im Osten grenzt ein Feldweg (in 
Verlängerung der Bergstraße) und im Westen die Landesstraße 297 (Emmerstedt � 
Barmke) an. 

2 PLANUNGSGRUNDLAGEN 

2.1 Raumordnung 

Im Regionalen Raumordnungsprogramm 1995 des Zweckverbandes Großraum Braun-
schweig wird Helmstedt als Mittelzentrum ausgewiesen. Unter anderem wird Helmstedt 
auch die Schwerpunktaufgabe �Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten� zugeordnet. 

Ein Teil des Geltungsbereichs wird von der Darstellung eines Vorranggebietes für die 
Rohstoffgewinnung � Braunkohle � überdeckt. Eine entsprechende Darstellung war auch 
im Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen enthalten. Aufgrund der Eingabe der 
Stadt Helmstedt im Verfahren zur Änderung des Landes-Raumordnungsprogramms, in der 
die Stadt ihr Interesse an einer Siedlungsentwicklung in diesem Bereich vorgebracht hat, 
wurde das Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung verkleinert, um die Siedlungsentwicklung 
zu ermöglichen. 
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Im Rahmen der Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms für den Großraum 
Braunschweig hat die Stadt ebenfalls ihr Anliegen, das Vorranggebiet für Rohstoff-
gewinnung zu verkleinern, vorgebracht. Die BKB AG, die das Bergwerkseigentum am 
Tagebau Emmerstedt besitzt, unterstützt die Stadt in ihrem Anliegen. Es ist zu erwarten, 
dass die Verkleinerung des Vorranggebietes im Landesraumordnungsprogramm durch die 
Neufassung des Regionalen Entwicklungsprogramms übernommen wird, und insofern kein 
Widerspruch zu raumordnerischen Zielen besteht. 

Die Bahntrasse nördlich der Lüneburger Heerstraße ist als �sonstige Eisenbahnstrecke� 
dargestellt. Zurzeit findet kein Verkehr auf dem Gleis statt. 

Weiterhin sind die Flächen nördlich der Lüneburger Heerstraße als Vorsorgeflächen sowohl 
für Natur und Landschaft als auch für die Erholung dargestellt. 

Ziele und Grundsätze der Raumordnung stehen dem B-Plan nicht entgegen. 

2.2 Flächennutzungsplan 

Der rechtsgültige Flächennutzungsplan der Stadt Helmstedt stellt für den Geltungsbereich 
�Fläche für die Landwirtschaft� dar. Weiterhin wird eine �Fläche für die Gewinnung von 
Bodenschätzen� dargestellt. 

Die geänderten städtebaulichen Ziele der Stadt für diesen Bereich führen zur 50. Änderung 
des Flächennutzungsplanes, die sich zeitgleich mit dem vorliegenden B-Plan-Entwurf im 
Verfahren befindet. 

Die 50. FNP-Änderung sieht für das Plangebiet Wohnbaufläche vor. 

Es wird angestrebt, den vorliegenden B-Plan-Entwurf nach Inkrafttreten der 50. FNP-
Änderung aus dem FNP zu entwickeln und ihn durch Bekanntmachung des Satzungs-
beschlusses in Kraft zu setzen. 

Die Darstellungen des FNP für die angrenzenden Bereiche entsprechen überwiegend den 
tatsächlichen Nutzungen: 

 Baugebiet �Im Rottlande�.............................................. Allgemeines Wohngebiet 

 Angrenzende offene Feldflur........................................ Fläche für die 
Landwirtschaft 

Nur östlich des Baugebietes �Im Rottlande� sind bisher schon landwirtschaftliche Flächen 
und Gehölzflächen als Wohnbaufläche dargestellt. Die Darstellung der Fläche für die 
Gewinnung von Bodenschätzen ergibt sich aus der Anpassungspflicht gegenüber raum-
ordnerischen Zielen. Im Landesraumordnungsprogramm ist eine Sicherung der Braunkohle-
vorräte vorgenommen, ohne dass auf absehbare Zeit ein Abbau der Lagerstätte zu 
erwarten wäre. 

2.3 Verbindliche Bauleitpläne im Geltungsbereich und in der Nachbarschaft 

Im Geltungsbereich besteht bisher kein Baurecht. Ein Bebauungsplan besteht für das 
angrenzende Baugebiet �Im Rottlande�. Dieser setzt ein Allgemeines Wohngebiet mit 
folgenden städtebaulichen Werten fest: 

GRZ 0,3 

GFZ 0,3 

Maximale Anzahl der Vollgeschosse: 1 

Nur Einzel- und Doppelhäuser 
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Weiterhin sind Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft sowie Grünflächen festgesetzt. 

 

2.4 Bestehende Nutzungen im Geltungsbereich und in der Nachbarschaft 

Der Geltungsbereich wird überwiegend von Ackerflächen eingenommen, die zurzeit im 
Rahmen der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung stillgelegt sind. Weiterhin sind 
Gehölzflächen vorhanden, die zu einem großen Teil als Weihnachtsbaumkultur angelegt 
und gepflegt werden. Teile dieser Gehölzflächen im Geltungsbereich und direkt angrenzen-
der Flächen sind inzwischen ohne Nutzung soweit aufgewachsen, dass sie nicht mehr als 
Weihnachtsbaumkultur bezeichnet werden können.  Die angrenzende Feldflur wird 
ebenfalls überwiegend ackerbaulich genutzt. Nördlich des Geltungsbereichs liegt eine 
Brachfläche mit einzelnen Bäumen.  

Zwischen der Lüneburger Heerstraße (Feldweg) und der Bahntrasse befindet sich in 
geringer Entfernung zum Geltungsbereich ein Außenbereichsgrundstück mit Pferdehaltung. 
Verschiedene Gebäude und Koppeln liegen hier in einem lockeren Kiefernbestand. 
Zwischen der Lüneburger Heerstraße und der Bahntrasse befinden sich weiterhin 
trockenwarme Vegetationsbestände, die teilweise nach § 28a NNatG unmittelbar geschützt 
sind (Sandtrockenrasen).  

Das Baugebiet �Im Rottlande� ist inzwischen vollständig entsprechend der Vorgaben des B-
Planes bebaut. 

 

 

3 PLANUNG 

3.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Bauflächen im Geltungsbereich werden als allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Mit 
dieser Festsetzung sollen die Wohnnutzung und der Versorgung des Gebietes dienendes, 
nicht störendes Gewerbe zugelassen werden. Für diese Art der baulichen Nutzung ist ein 
erheblicher Bedarf zu unterstellen. Der Erläuterungsbericht der 50. Flächennutzungs-
planänderung erläutert, wie sich diese Bauflächen in die städtebauliche Ordnung einfügen. 

WA 

3.2 Maß der baulichen Nutzung, Bauweise 

Die bauliche Dichte soll innerhalb des Baugebietes variieren, um verschiedenen Bedürf-
nissen der Bauherren gerecht zu werden und eine sinnvolle städtebaulich Ordnung zu 
erhalten.  

In den zentralen Bauflächen des Gebietes wird die Grundflächenzahl (GRZ) mit 0,4 festge-
setzt, um auch für kleinere Grundstücke eine angemessene Bebauung zu ermöglichen. 

Für die äußeren Bauflächen im Geltungsbereich wird die Grundflächenzahl auf 0,3 
begrenzt. Die Grundstücke sollen hier größer zugeschnitten werden, so dass mit einer 
geringeren GRZ bereits eine angemessene Bebauung ermöglicht wird.  

GRZ 0,4 

GRZ 0,3 
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Als Bauweise wird eine Einzel- oder Doppelhausbebauung festgesetzt, womit ebenfalls eine 
aufgelockerte Bebauung angestrebt wird. 

E, D 

 

Entsprechend des anzunehmenden Bedarfs wird die maximale Anzahl der Vollgeschosse 
überwiegend mit 1 festgesetzt. Gleichzeitig dient diese Festsetzung auch der Sicherung 
einer gewissen Einheitlichkeit im Maß der baulichen Nutzung, ohne relativ restriktiv First- 
und Traufhöhen zu regeln. 

I 

In einem zentralen Teilbereich des Gebietes soll auch eine zweigeschossige Bebauung 
zugelassen werden, um alternative Gebäudeformen zu ermöglichen. Durch die gleichzeitige 
Festsetzung der Firsthöhe wird sichergestellt, dass die Höhenentwicklung der Gebäude und 
damit die bauliche Dichte nicht erheblich von der umgebenden Bebauung abweicht.  

II 

FH 9,5 

 

3.3 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Flächen werden mit Hilfe von Baugrenzen festgesetzt. Die Baugrenzen 
werden überwiegend im Abstand von 3 m von der Geltungsbereichsgrenze oder  
öffentlichen Flächen. Ein größerer Abstand wird an der östlichen Geltungsbereichsgrenze 
festgesetzt, um einen genügenden Schutzabstand zu dem benachbarten Baumbestand zu 
erhalten. Dieser dient vor allem der Gefahrenabwehr (siehe auch Punkt 3.9.6). Weiterhin 
wird auf den Grundstücken am Rand des Baugebietes, an die keine öffentliche Grünfläche 
anschließt, ein größerer Abstand eingehalten, um mehr Raum für die privaten Gärten zu 
erhalten, die eine landschaftliche Einbindung der Siedlungsflächen fördern. 

3.4 Erschließung  

3.4.1 Verkehr 
Die verkehrliche Erschließung des Wohngebietes erfolgt von der Straße �Zur Neuen Breite� 
aus. Der vorhandene Feldweg, der von der Straße �Zur Neuen Breite� in das Gebiet führt, 
wird in seinem Verlauf erhalten und überwiegend als Erschließungsstraße ausgebaut. 

Die Haupterschließungsachse verläuft auf dem bisherigen Feldweg ca. 90 m nach Norden, 
knickt dann nach Westen ab und führt nach weiteren 190 m wieder nach Norden, wo sie in 
einem Wendehammer endet. Von dieser Wendeanlage aus erschließen zwei kleinere 
Straßen den nördlichen Teil des Wohngebietes bis zum Verlauf des bisherigen Feldwegs. 
Der östliche Teil des Geltungsbereichs wird mit einer Ringstraße erschlossen.  

Der nördliche Teil des Feldweges, der keine Erschließungsfunktion für die Bauflächen über-
nimmt, soll unverändert als Feldweg erhalten bleiben.  

Von der Wendeanlage aus führt ein weiterer kurzer Weg nach Westen bis an die Geltungs-
bereichsgrenze, um eine Fortführung der Haupterschließungsachse durch ein westlich 
anschließendes Baugebiet bis zur Emmastraße (bei entsprechendem Bedarf) zu ermög-
lichen. 
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Um den in den Ort einfahrenden Verkehr zu verlangsamen soll im Bereich der Einmündung 
des Baugebietes eine Querungshilfe auf der Straße �Zur Neuen Breite� hergestellt werden. 
Die in den Ort führenden Fahrbahn wird so verschwenkt und die Mittelinsel wirkt für den in 
den Ort fahrenden Verkehr als Hindernis. Beide Maßnahmen führen zu einer Verringerung 
der Fahrzeuggeschwindigkeit. 

Die notwendigen Flächen einschließlich der Seitenbereiche werden im B-Plan ohne 
Differenzierung als Verkehrsfläche festgesetzt. 

 

 

 
Abb. 1 Erschließungskonzept 

 

Die Haupterschließungsachse wird als Tempo-30-Zone geplant. Daher soll ein Ausbau mit 
separatem Fußweg erfolgen. Die Gesamtbreite der Verkehrsfläche beträgt in diesem 
Bereich 8 m. Der Fußweg hat eine Breite von 2 m, das gegenüberliegende Schrammbord 
von 0,5 m und die Fahrbahn von 5,5 m (incl. Gosse). Die Fahrbahn erfährt durch die 
Anordnung von Pflanzinseln für Straßenbäume Einengungen, die verkehrsberuhigend 
wirken. Diese Hauptachse kann und soll auch den Verkehr der im Flächennutzungsplan 
vorgesehenen weiteren Bauflächen aufnehmen (insgesamt 130 Grundstücke).  

Auch der nach Norden führende Straßenverlauf entlang des vorhandenen Feldweges wird 
wegen des dort notwendigen landwirtschaftlichen Verkehrs als Tempo-30-Zone ausgebaut. 

Haupterschließung 
Tempo- 30-Zone 

Verkehrsberuhigter 
Bereich 

verbleibender 
Feldweg 

mögliche 
Erweiterung 
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Alle anderen Straßen sollen verkehrsberuhigte Bereiche werden, in denen die gesamte 
Verkehrsfläche mit einer Breite von 6,5 m sowohl dem Fahrzeugverkehr als auch den 
Fußgängern dient (Mischverkehrsfläche). Stellplätze, die in dieser Zone festgelegt werden 
müssen sowie Pflanzinseln mit hochstämmigen Bäumen innerhalb des Straßenverlaufs 
werden auch in diesem Bereich als verkehrsberuhigende Elemente eingeordnet. Im Bereich 
der geplanten Stellplätze wird bereits im B-Plan ein Verbot für Grundstückszufahrten 
eingetragen, um die zukünftige Ausbaustruktur des Straßenraumes zu dokumentieren. Der 
Umfang der im öffentlichen Straßenraum bereitgestellten Stellplätze dient in erster Linie 
Besuchern. Für den Stellplatzbedarf der Anwohner müssen diese auf ihren eigenen 
Grundstücken entsprechende Flächen vorhalten, was in der Regel auch den Bedürfnissen 
der Anwohner entspricht. 

Die Herstellung der öffentlichen Verkehrsflächen soll durch einen Erschließungsträger 
erfolgen, der diese nach Fertigstellung der Stadt übergibt. 

3.4.2 Regenwasser 
Der Umgang mit dem anfallenden Niederschlagswasser erfolgt räumlich differenziert 
entsprechend der standörtlichen Bedingungen im Plangebiet, die durch eine Untersuchung1 
ermittelt wurden. 

Während im Osten und Norden des Plangebietes die Versickerung des Niederschlags-
wassers möglich ist, bestehen im Westen tonige Schichten im Untergrund, die eine 
wirtschaftlich vertretbare Versickerung unmöglich machen. 

Die Lage der Sondierungen, die Bodenprofile und die anzunehmende Trennlinie zwischen 
den versickerungsfähigen Standorten und denen von denen das Oberflächenwasser abge-
leitet werden muss, werden in dem Gutachten räumlich dargestellt. 

Aufgrund der Topographie des Plangebietes ergeben sich für die Oberflächenent-
wässerung der nicht versickerungsfähigen Flächen zwei Richtungen: nach Norden und 
nach Süden. 

Im Süden ist an der Straße �Zur Neuen Breite� eine Grünfläche vorgesehen, die die vorhan-
denen Strukturen im fertig gestellten Baugebiet �Im Rottlande� bis zur Einmündung fortführt. 
Innerhalb dieser Flächen wird ein Becken angeordnet, das das Oberflächenwasser zurück-
hält und langsam an das Netz der Regenwasserkanalisation abgibt. 

Im Norden des Gebietes sowie im nördlich anschließenden Bereich der Tiefenlinie ist keine 
Vorflut vorhanden. Dies ist offensichtlich auf die sehr gute Versickerungsfähigkeit der 
Böden in diesem Bereich zurückzuführen. Oberflächenwasser, das aus dem nicht 
versickerungsfähigen Bereich in diese Richtung abgeführt wird, soll daher in 
Versickerungsleitungen und �becken beseitigt werden. Ein Versickerungsbecken soll 
innerhalb der Grünfläche entstehen, die im Norden des Geltungsbereichs und westlich des 
Feldweges liegt. 

Die Regenrückhalte- und Versickerungsbecken werden ohne massiven Verbau mit 
bewachsenen Böschungen und zusätzlicher lockerer Gehölzbepflanzung hergestellt. 

 

                                                

1 GGU (2004): Helmstedt-Emmerstedt, B-Plan �Im Rottlande II� � Beurteilung der Regenwasserver-
sickerung.- Gesellschaft für Grundbau und Umwelttechnik mbH. Bericht 5502/04 vom 07.09.2004. 
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nicht versickerungs-
fähiger Bereich 

versickerungsfähiger 
Bereich 

Entwässerungsrichtungen 

Flächen für 
Regenwasserversickerung 
bzw. -rückhaltung 

 
Abb. 2  Entwässerungskonzept 

 

Es wird eine Festsetzung getroffen, die in den Bereichen mit versickerungsfähigem Unter-
grund zur Versickerung des Niederschlagswassers oder Beseitigung auf andere Weise ver-
pflichtet. Die Abgrenzung des Anwendungsbereichs dieser Festsetzung verläuft entlang 
einer Linie, die sind an der Abgrenzung des versickerungsfähigen Bereichs wie er im Bau-
grundgutachten ermittelt wurde, orientiert, jedoch um ca. 10 m in den versickerungsfähigen 
Bereich verschoben. Grundstücke die vollständig innerhalb des Anwendungsbereichs 
dieser Festsetzung liegen erhalten keinen Anschluss an den öffentlichen Regenwasser-
kanal. 

3.4.3 Schmutzwasser 
Die Schmutzwasserbeseitigung erfolgt über eine zentrale Ableitung und Anbindung an das 
vorhandene Schmutzwasserkanalsystem. Als Anbindepunkt dient der Kanal in der Straße 
�Zur Neuen Breite� an der östlichen Einmündung in das vorhandene Baugebiet �Im 
Rottlande�. Aufgrund der topographischen Situation ist keine einheitliche Entwässerung 
durch Gefälleleitungen möglich. Im Norden des Gebietes wird daher eine Pumpstation 
erforderlich, die das Schmutzwasser in den südlichen Teil des Entwässerungssystems über-
leitet. 

Die Herstellung der Schmutzwasserkanalisation soll durch einen Erschließungsträger erfol-
gen, der diese nach Fertigstellung dem Versorgungsträger übergibt. 

3.4.4 Trinkwasser, Löschwasser 
Das Gebiet wird über einen Anbindepunkt in der Straße �Zur Neuen Breite� an die zentrale 
Trinkwasserversorgung angeschlossen. Die Herstellung der Leitungen soll durch einen 
Erschließungsträger erfolgen, der diese nach Fertigstellung dem Versorgungsträger über-
gibt. 
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Die Löschwasserversorgung erfolgt ebenfalls über das Trinkwasserleitungssystem. Hierzu 
werden Hydranten in ausreichender Dichte vorgesehen und eine Durchflussmenge gewähr-
leistet, die den Löschwasserbedarf nach dem Arbeitsblatt 405 des DVGW2 von 48 m³/h 
deckt. 

3.4.5 Elektrizität, Gas, Telekommunikation 
Die Versorgung mit Elektrizität und Erdgas erfolgt durch die Avacon, die das notwendige 
Leitungsnetz in eigener Verantwortung herstellt.  

Die Anbindung an das Telekommunikations-Festnetz erfolgt durch die Deutsche Telekom, 
die ihre Leitungen im Rahmen der allgemeinen Erschließungsmaßnahmen herstellt. 

3.5 Grünflächen 

An dem nördlich an das Baugebiet angrenzenden Feldweg werden öffentliche Grünflächen 
eingeordnet, die der landschaftlichen Einbindung des Baugebietes dienen. Gleichzeitig soll 
die westliche eine Mulde zur Regenwasserversickerung und die östliche einen öffentlichen 
Spielplatz aufnehmen.  

Der Wegeverlauf ist von denkmalpflegerischer Bedeutung (Lüneburger Heerstraße) und an 
der Kreuzung dieses Weges mit dem aus dem Baugebiet kommenden Feldweg, direkt vor 
dem Bahnübergang, stehen 3 markante alte Ahorne. Aufgrund der besonderen landschafts-
ästhetischen Bedeutung dieser Strukturen wird hier ein Abstand der Bauflächen zum Feld-
weg und zu den Bäumen eingehalten (5 bis 15 m). 

Die Grünfläche die mit der Zweckbestimmung �Spielplatz� festgesetzt wird, erfüllt 
hinsichtlich ihrer Größe und Lage die Vorraussetzungen nach § 3 des niedersächsischen 
Spielplatzgesetzes. Sie ist ausreichend groß, um auch unter Berücksichtigung der 
Anpflanzungen für die Ortsrandeingrünung eine Spielfläche von mindestens 400 m² zu 
gewährleisten (2% der zulässigen Geschossfläche (ca. 20.000m²)). Die Fläche liegt abseits 
stärker befahrener Straßen und ist fußläufig gut zu erreichen. 

Im Süden schließt eine Grünfläche an die straßenbegleitenden Grünflächen des Bau-
gebietes �Im Rottlande� an. Diese wurden als breite Grünzone zur damaligen Kreisstraße 
eingeordnet, um die Bauverbotszone zu berücksichtigen. Diese Notwendigkeit besteht 
aufgrund der Umwidmung der Straße zur Gemeindestraße heute nicht mehr. Die hier 
festgesetzte Grünfläche ist erforderlich, um die notwendige Regenrückhaltung durch ein 
offenes Becken zu sichern.  

 

3.6 Erschließung der benachbarten Ausgleichsfläche 

Im benachbarten Baugebiet �Im Rottlande� wurde eine Anpflanzung auf einer Fläche nach § 
9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft festgesetzt und hergestellt. Die Fläche ist nahezu vollflächig mit Gehölzen 
bepflanzt und grenzte bisher an Ackerflächen, von denen aus eine Pflege mit den üblichen 
Fahrzeugen und Maschinen durchgeführt werden konnte. 

                                                

2 DVGW (Juli 1978): DVGW-Arbeitsblatt W405 �Bereitschellung von Löschwasser durch die öffentl. 
Trinkwasserversorgung.� 
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Da die nun geplanten Bauflächen diesen Zugang nicht mehr erlauben, wird die Fläche im 
Geltungsbereich des vorliegenden B-Plans um 3 m verbreitert. Die Fläche wird gleichartig 
mit der Fläche der sie dient nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt. Sie ist als krautige, mit den 
üblichen Maschinen befahrbare aber unbefestigte Fläche geplant, die 2 x jährlich gemäht 
wird. Eine Festsetzung von Maßnahmen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB und eine 
Zuordnung als Ausgleichsmaßnahme erfolgt nicht. 

Zur Anbindung dieser Fläche an die verkehrliche Erschließung des Baugebietes wird 
innerhalb der Baufläche in östlicher Verlängerung des Streifens ein Weg angelegt, der als 
�mit Geh- und Fahrrechten zu Gunsten der Stadt Helmstedt zu belastende Fläche� 
festgesetzt wird. 

3.7 Bahnübergang 

Der Bahnübergang des Feldwegs mit der Bahnstrecke Helmstedt-Grasleben ist durch 
Übersicht gesichert. Der Bebauungsplan tangiert die notwendigen Sichtflächen nicht. 
Zusätzliche Verkehre auf der Strecke werden durch den B-Plan nicht ausgelöst. 

3.8 Einwirkungen stillgelegten Bergbaus 

In der Nähe des Geltungsbereichs wurde bis Anfang des letzten Jahrhunderts Braunkohle 
im Tiefbau abgebaut. Nach den vorliegenden Übersichtskarten liegen die nächsten 
Schachtanlagen und Stollen jedoch in deutlicher Entfernung zum Baugebiet, so dass keine 
negativen Auswirkungen zu erwarten sind. 

3.9 Altablagerungen 

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens wurden vom Landkreis zwei Flächen in der 
Nachbarschaft des Baugebietes benannt, die als Altlastenverdachtsflächen geführt werden. 

Eine Fläche liegt direkt nördlich des Gebietes. Die Angaben beschreiben eine Fläche, die 
zurzeit brach liegt und früher als Garten genutzt wurde. Nach Angaben Ortskundiger hat 
sich hier zu keiner Zeit eine Ablagerungsfläche für Abfall befunden. Eine Erkundung durch 
5 Bohrungen bis 2 m Tiefe ergab keinerlei Hinweise auf eine Altablagerung in dieser 
Fläche. Weitere Unterlagen weisen darauf hin, dass eine Verwechslung mit einer Fläche 
nördlich der Bahnlinie vorliegt. 

Für die zweite Verdachtsfläche wurden ebenfalls keinerlei Hinweise gefunden, die eine 
klare Lokalisierung ermöglichten. Aus der Beurteilung der topographischen Situation und 
den Angaben Ortskundiger kann geschlossen werden, dass sich die vermeintliche 
Altablagerung nicht in kritischer Entfernung (< 50 m) zu den Bauflächen befindet. 

3.10 Bodenordnung 

Die Flächen im Geltungsbereich  sind in Privateigentum und stehen für die Umsetzung des 
Bebauungsplanes zur Verfügung. Bodenordnende Maßnahmen sind daher nicht 
erforderlich. 

3.11 Kosten 

Die Erschließung sowie die Herstellung der Grünflächen und Ausgleichsmaßnahmen sollen 
durch einen Erschließungsträger erfolgen, der den überwiegenden Teil dieser Maßnahmen 
auf eigene Rechnung durchführt und die Kosten im Rahmen der Grundstücksvermarktung 
geltend macht. In diesem Fall kommen das Erschließungsbeitragsrecht und die Regelungen 
zur Kostenerstattung nach § 135a BauGB nicht zum Tragen. 
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3.12 Flächenbilanz 

Planzeichnung, Teil 1 

Bauflächen...........................................................5,8 ha 

Grünflächen .........................................................0,24 ha 

Straßenverkehrsfläche.........................................1,04 ha 

Verkehrsfläche mit bes. Zweckbest. 
(verbleibender Feldweg) ......................................0,06 ha 

Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft ...........................................................0,37 ha 

Summe ................................................................7,51 ha 

Planzeichnung, Teil 2 

Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Land-
schaft ...................................................................1,14 ha 

 

4 UMWELTBERICHT 
Die Belange von Natur und Landschaft sind bei der Aufstellung des B-Planes entsprechend 
§1a BauGB zu berücksichtigen.  

4.1 Zusammenfassung - Inhalt und Ziele des Bebauungsplans 

Um den Bedarf an Wohnbauflächen zu decken, beabsichtigt die Stadt Helmstedt die 
Entwicklung des Baugebietes �Im Rottlande II� am Nordrand von Emmerstedt. 

Die Bauflächen im Geltungsbereich werden mit folgenden städtebaulichen Werten 
festgesetzt: 

 Allgemeines Wohngebiet (WA) 

 Grundflächenzahl (GRZ) 0,3 und 0,4 

 Eingeschossigkeit und Zweigeschossigkeit mit max. Firsthöhe 9,5 m 

 Nur Einzel- und Doppelhäuser 

 

Die verkehrliche Erschließung des Wohngebietes erfolgt von der Straße �Neue Breite� aus. 
Der vorhandene Feldweg, der von der �Neuen Breite� in das Gebiet führt, wird in seinem 
Verlauf erhalten und teilweise als Erschließungsstraße ausgebaut. 

Die Haupterschließungsstraße hat eine Gesamtbreite von 8 m und die untergeordneten 
verkehrsberuhigte Bereiche von 6,5 m. 

Entlang der Straße �Neue Breite� und entlang der Lüneburger Heerstraße (Feldweg im 
Norden) werden öffentliche Grünflächen eingeordnet. Diese dienen der landschaftlichen 
Einbindung des Baugebietes und sollen gleichzeitig einen Spielplatz sowie Entwässerungs-
anlagen aufnehmen. 
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4.2 Schutzziele und Umweltbelange 

 

4.2.1 Naturräumliche Grundlagen 
Das Plangebiet liegt innerhalb der Naturräumlichen Haupt-Einheit des Ostbraunschwei-
gischen Hügellandes im Übergangsbereich der Helmstedter Mulde zum Dormhügelland3.  

Die Helmstedter Mulde erstreckt sich zwischen dem bewaldeten Hügelzug des Lappwaldes 
im Norden und dem des Elms im Süden. Sie ist mit tertiären Sedimenten aufgefüllt, die zu 
weiten Teilen auch von eiszeitlichen Materialien und Lößschichten überdeckt werden. 
Aufgrund der guten Ertragsfähigkeit der Böden wird in der Helmstedter Mulde v.a. Ackerbau 
betrieben. Weniger fruchtbare Standorte sind mit kleineren Waldflächen bestanden. Die 
Bachtäler, die die wellige Landschaft durchziehen, führen das Wasser zur Niederung der 
Schunter, die als Hauptvorfluter in nordwestliche Richtung fließt.  

Das Dorf Emmerstedt ist von Acker- und Grünlandflächen umgeben. Von der 
Bachniederung der �Langen Welle� Richtung Norden steigt das Gelände zum Lappwald hin 
allmählich an.   

4.2.2 Schutzgebiete / Schutzobjekte 
Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb des Naturparks �Elm-Lappwald� (§34 NNatG). 
Weitere Schutzgebiete bzw. �objekte nach NNatG oder nach den europäischen Richtlinien 
über Vogelschutz � und FFH-Gebiete sind von der Planung nicht betroffen. 

Das Landschaftsschutzgebiet �Lappwald� (HE 15) reicht nicht in den Geltungsbereich 
hinein. Es erstreckt sich nördlich der Bahnlinie, die den Planungsraum begrenzt. Nach § 
28a oder b NNatG besonders geschützte Biotope sind von der Planung nicht betroffen. 
Auch weist die Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche Niedersachsens keine 
schutzwürdigen Objekte innerhalb des Geltungsbereiches aus. 

Entlang der �Lüneburger Heerstraße� die als Feldweg südlich der Bahnlinie verläuft, haben 
sich Krautsäume entwickelt, die als wertvolle Biotopstrukturen in der ökologischen 
Bestandserfassung des Landkreises Helmstedt aufgeführt werden. Es handelt sich um 
lückige Sandtrockenrasenfluren mit typischen, z.T. seltenen Zeigerpflanzen.  Daneben birgt 
der Verlauf der ehemaligen Heerstraße auch einen kulturhistorischen Wert. Die drei alten 
Ahorn-Bäume, die eine Feldwegekreuzung am Nordrand des Plangebietes markieren, sind 
als Solitäre nicht nur wertvolle natürliche Ausstattungskomponenten der Landschaft, 
sondern nehmen auch eine besondere kulturhistorische Bedeutung ein.  

4.3 Beschreibung und Bewertung des Zustandes der Schutzgüter 

Der vorliegenden Bewertung, die eine Gegenüberstellung der durch den Bebauungsplan 
ermöglichten Beeinträchtigungen und den notwendigen Ausgleichsmaßnahmen 
ermöglichen soll, liegen die "Naturschutzfachlichen Hinweise zur Anwendung der 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung" (Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen, 
1/94) zugrunde. Die Schutzgüter werden entsprechend ihrer Bedeutung für den 
Naturschutz einer der folgenden Wertstufen zugeordnet: 

Wertstufe 1: Bereich mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz 

Wertstufe 2: Bereich mit allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz 

Wertstufe 3: Bereich mit geringer Bedeutung für den Naturschutz 

                                                

3 Müller, T.: Naturräumliche Gliederung 
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4.3.1 Boden 
Aussagen zu den geologischen Verhältnissen am Vorhabenstandort können der 
geologischen Karte (Blatt Süpplingen) entnommen werden. Die Untergrundverhältnisse im 
Geltungsbereich Plangebiet wurden 2004 durch Erkundungsbohrungen genauer 
untersucht.  

Im westlichen Bereich des Plangebietes stehen Materialien der Grundmoräne oberflächen-
nah an. Hier haben sich ertragreiche Braunerden gebildet. 

Im mittleren Teil des Geltungsbereiches wurden tertiäre sandige und schluffige Tone 
erbohrt, die mit einer Schichtdicke von bis zu 2,5 m tertiäre Sande überlagern. Diese sehr 
schwer durchlässigen Materialien können zur Stauwasserbildung im Boden führen, 
bedingen jedoch auch eine gute Bodenfruchtbarkeit. In diesem Bereich gehen die 
Braunerden in Pseudogleybraunerden über.  

Im Osten des Plangebietes lagern oberflächennah tertiäre Sande mit Braunkohleablagerun-
gen, die auch durch die Erkundungsbohrungen nachgewiesen werden konnten. Als Boden-
typen stehen auch hier Braunerden an.   

Vorbelastungen des Bodens resultieren aus seiner landwirtschaftlichen Nutzung, d.h. der 
regelmäßigen mechanischen Bearbeitung sowie dem Einsatz von Düngemitteln und 
Pestiziden. Es handelt sich um Böden von allgemeiner Wertigkeit für den Naturhaushalt 
(Wertstufe 2).  

 

4.3.2 Wasser 
Das Grundwasser steht im Plangebiet unter tertiären Materialien in einer Tiefe von mehr als  
3 m an4. Aufgrund des großen Grundwasserflurabstandes und der Filtrationseigenschaften 
der anstehenden Böden kann im westlichen Bereich von einem guten Grundwasserschutz 
ausgegangen werden. Im östlichen Bereich ist hingegen mit gut durchlässigen Sandböden 
zu rechnen. Potentielle Grundwasserbelastungen resultieren aus der konventionellen land-
wirtschaftlichen Nutzung. Auf den Ackerflächen werden Pflanzenschutzmittel und Dünger 
eingesetzt, die in tiefere Bodenschichten und so auch ins Grundwasser gelangen können. 
Besondere Belastungen bestehen im Plangebiet jedoch nicht. Wasserschutzgebiete sind 
von der Planung nicht betroffen. 

Oberflächengewässer sind im Plangebiet selbst nicht vorhanden. Ein in Zusammenhang mit 
dem Baugebiet �Im Rottlande� angelegtes Regenrückhaltebecken befindet sich südlich des 
Geltungsbereiches nördlich der �Neuen Breite�.  

Die Flächen sind von allgemeiner Bedeutung für den Naturhaushalt (Wertstufe 2). 

 

4.3.3 Klima / Luft 
Der Untersuchungsraum liegt im Übergangsbereich zwischen dem kontinental geprägten 
und ozeanisch beeinflusstem Klima.  

                                                

4 Gesellschaft für Grundbau und Umwelttechnik mbH (2004): Beurteilung der 
Regenwasserversickerung 
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Mesoklimatische Abweichungen ergeben sich aus der Geländetopografie und der 
Ausstattung der Landschaft mit z.B. Gehölzbeständen. Die unversiegelten Flächen tragen 
über die Verdunstung zum klimatischen Ausgleich bei. Über großen Ackerflächen bildet sich 
bei abendlicher Abkühlung Kaltluft, die mit dem Gefälle in die Tallagen absinkt. Hier kommt 
es, wie z.B. in den Grünlandflächen der Niederungen südlich und westlich von Emmerstedt, 
verstärkt zur Nebelbildung.  

Belastungen des Mikro-Klimas bzw. der Luftqualität aus Verkehr und Industrie sind im 
Planungsraum nicht zu erwarten. Da eine regionaltypische klimatische Situation erwartet 
wird, ist von einer allgemeinen Wertigkeit des Schutzgutes Klima / Luft für den 
Naturhaushalt auszugehen (Wertstufe 2).   

 

4.3.4 Biotop- und Nutzungstypen 
Die Biotop- und Nutzungstypen im Plangebiet wurden im Juni 2004 durch eine Begehung 
entsprechend des �Kartierschlüssels für Biotoptypen in Niedersachsen�5 ermittelt. In 
Anlage 1 sind die Biotop- und Nutzungstypen im Geltungsbereich und der direkten 
Nachbarschaft im Plan dargestellt.  

Nahezu den gesamten Geltungsbereich nehmen landwirtschaftlich genutzte Flächen ein. 
Der Großteil dieser Flächen war im Sommer 2004 eine grasreiche Ackerbrache (Aw). 
Daneben wurden Gerste und Raps angebaut (A). In den Ackersäumen entlang der 
Feldwege (DWS) haben sich Ruderalfluren mittlerer bis trockener Standorte angesiedelt. 
Östlich des Feldweges, der von der Straße �Neue Breite� (OVS) das Plangebiet in nördliche 
Richtung quert, wurde eine Weihnachtsbaumplantage (EBW) angelegt. Sie ist von einer 
dichten Fichtenpflanzung umgeben (WZF). Richtung Osten schließt sich ein schmaler 
Gehölzstreifen an (HP), in dem schwaches und zum Teil bereits abgestorbenes Birken- und 
Lärchenholz dominiert. An diesen grenzt ein Nadelgehölz an, das sich aus schwachem bis 
mittlerem Fichten-Baumholz zusammensetzt (WZF). Im westlichen Teil des Gehölzes sind 
auch einzelne mittelalte Kiefern zu finden. 

In den Randbereichen der Gehölze haben sich Heckenstrukturen entwickelt. Eine dichte 
Schneebeerenhecke ist westlich der Weihnachtsbaumplantage zu finden (HFX). Entlang 
der Heerstraße nördlich der Gehölze haben sich zwischen vereinzelten alten  Obstbäumen 
z.B. Ahorn und Schlehe ausgebreitet (HFM). Die Laub- bzw. Obst-Baumreihen (HBA), die 
den Geltungsbereich in südliche Richtung begrenzen, sind in Zusammenhang mit der 
Entwicklung des Baugebietes �Im Rottlande� (OE) neu gepflanzt worden.  

Die Fläche des Geltungsbereichs Teil 2, auf der Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden 
sollen, wird ebenfalls ackerbaulich genutzt (A).  

Bezüglich der Arten und Lebensgemeinschaften sind die Ackerflächen von geringer 
Bedeutung (Wertstufe 3). Die intensive Bewirtschaftung im Rahmen der konventionellen 
Landwirtschaft bietet nur wenigen Pflanzenarten die Möglichkeit einer zeitweisen Nutzung 
der Flächen. In der Regel treten nur häufige und äußerst unempfindliche Arten auf. 

Die wiesenartigen Bracheflächen können zwar zeitweilig für verschiedene einheimische 
Tier- und Pflanzenarten Lebens- und Nahrungsmöglichkeiten bieten. Sie sind jedoch keine 
dauerhaft belassenen Lebensräume und können beispielsweise im kommenden Jahr 
wieder der intensiven ackerbaulichen Nutzung unterliegen. Rechtlich sind diese Flächen 
den bewirtschafteten Ackerflächen gleichzustellen6. 

                                                

5 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie (Hrsg.) (2004): Kartierschlüssel für Biotoptypen in 
Niedersachsen. Olaf von Drachenfels (Bearb.) 

6 Gesetz zur Gleichstellung stillgelegter und landwirtschaftlich genutzter Flächen vom 10.Juli 1995 
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Auch aufgrund der Störeinflüsse der Umgebung durch die Siedlungsentwicklung und die 
intensive Nutzung der Feldmark für die Naherholung kann nur von einer geringen 
Nutzbarkeit der landwirtschaftlichen Flächen für die Arten- und Lebensgemeinschaften 
ausgegangen werden (Wertstufe 3). 

Die unterschiedlich breiten Ackerraine entlang der Feldwege sind wichtige Strukturelemente 
der Agrarlandschaft, jedoch sind auch diese durch die landwirtschaftliche Bearbeitung und 
die starke Frequentierung der Feldwege durch Erholungssuchende gestört und daher für 
den Naturhaushalt von nur geringer Bedeutung (Wertstufe 3). Das Wegeflurstück der 
ehemaligen Heerstraße grenzt im Nordosten an den Geltungsbereich des B-Plans. In den 
breiten Seitenbereichen haben sich wertvolle magere Vegetationsstrukturen mit teils 
seltenen Arten etabliert, die einen höheren Wert für den Naturhaushalt haben. Diese 
Biotopstrukturen liegen jedoch außerhalb des Geltungsbereichs des B-Plans. Die durch die 
Umsetzung der Planung zu erwartende stärkere Nutzung der Wege durch erholungs-
suchende Anwohner lässt ebenfalls keine Beeinträchtigungen erwarten, die diese Biotope 
erheblich schädigen. Eine zusätzliche Trittbelastung (sofern es dazu kommt) wirkt teilweise 
sogar positiv auf derartige Vegetationsbestände der Pionierstadien. Gefährdungen wie 
Müllablagerungen oder starke Eutrophierungen sind durch die Planung jedoch nicht zu 
erwarten. 

Von Bedeutung für die Belebung der Agrarlandschaft sind v.a. Gehölzstrukturen, die sich 
aus verschiedenen einheimischen Arten zusammensetzen, wie z.B. die lockere Baum-
Strauchhecke nördlich der Weihnachtsbaumplantage. Auch in dem schmalen ungenutzten 
Gehölzstreifen, der sich v.a. aus schwachen Birken und Lärchen zusammensetzt, können 
Tiere der Feldflur Unterschlupf finden. Vor allem als Lebensraum der Avifauna ist der 
Waldbestand von Bedeutung. Aufgrund der hohen Bestandesdichte des Nadelholzes und 
geringen Artenzahl ist das Gehölz von keiner hohen Qualität für den Naturhaushalt. Es sind 
anpassungsfähige, häufige Arten des Ortsrandes und der Agrarlandschaft zu erwarten. Der 
Gehölzbestand ist daher von mittlerer Bedeutung für den Naturhaushalt (Wertstufe 2). 

Aufgrund der dichten Bepflanzung und intensiven Nutzung der Weihnachtsbaumplantage 
ist hier nur von einer geringen Wertigkeit auszugehen (Wertstufe 3).  

 

4.3.5 Landschaftsbild 
Das Landschaftsbild ist von der ackerbaulichen Nutzung sowie der Ortsrandlage geprägt. 
Das Gelände fällt in nordöstliche Richtung zum Bahndamm hin ab. Im Geltungsbereich sind 
bis auf den alten Ahorn-Baum an der Feldwegekreuzung keine landschaftsästhetisch 
wertvollen Elemente vorhanden. Die meisten Gehölzstrukturen, wie die Baumschule  
(Privatgarten mit jungen Baumpflanzungen) oder die Weihnachtsbaumplantage, gliedern 
zwar die Landschaft, weisen aber keine Naturnähe auf.  

Vorbelastungen des Landschaftsbildes sind nicht vorhanden. Durch die Nähe zum Ortsrand 
und die gute Erschließung der Feldflur durch Wege hat der Geltungsbereich für die 
Naherholung eine hohe Bedeutung. Der betroffene Raum ist stark durch die angrenzende 
Besiedlung sowie die landwirtschaftliche Nutzung geprägt und nimmt insgesamt eine 
allgemeine Bedeutung für das Landschaftsbild (Wertstufe 2) ein. 

 

4.3.6 Mensch 
Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch stehen die Immissionen im Vordergrund, die auf die 
neuen Bauflächen wirken können und die von diesen ausgehen und auf angrenzende 
schutzwürdige Nutzungen wirken. 
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Die geringe Immissionsbelastung im Geltungsbereich stellt eine besondere Gunst des 
Plangebietes dar. Die Straße �Zur Neuen Breite� weist nur geringe Verkehre auf und führt 
daher zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnnutzung. Gewerbliche 
Bauflächen sind erst in größerer Entfernung (Neue Breite Nord) vorhanden, so dass auch 
von diesen keine erheblichen Immissionen zu erwarten sind. Sportstätten und 
landwirtschaftliche Betriebe sind in der näheren Umgebung des Baugebietes ebenfalls nicht 
vorhanden. 

Die Bahnstrecke nördlich des Geltungsbereichs wird heute nicht mehr genutzt. Die Eisen-
bahnrechte sind jedoch nicht aufgegeben. Die letzte Nutzung dieser Trasse erfolgte mit 
zwei Zugpaaren pro Woche. Dies kann als Prognosewert für die Aufnahme der zurzeit 
eingestellten Nutzung herangezogen werden. Woraus sich keine erhebliche Beeinträch-
tigung der Wohnnutzung ergeben kann. Eine erheblich intensivere Nutzung ist aufgrund der 
bekannten Verkehrskonzepte und der Wirtschaftsstruktur des über die Bahnstrecke 
angeschlossenen Raumes nicht zu erwarten. 

Nördlich des Geltungsbereichs befindet sich das Rohstoffsicherungsgebiet des Tagebau-
feldes Emmerstedt. Aufgrund der vorherrschenden Winde aus Westen bis Südwesten 
besteht keine besondere Exposition des Gebietes gegenüber Staubimmissionen aus einem 
möglichen Tagebauaufschluss. Sollte ein Aufschluss der Lagerstätte erfolgen, sind auch im 
Rahmen des Tagebaus geeignete immissionsmindernde Maßnahmen zu treffen. Im 
vorliegenden Plan wird ein Abstand von 50 m zwischen der nächstgelegenen Wohnbau-
fläche und der Abgrenzung der Fläche für die Gewinnung von Bodenschätzen eingehalten. 

Aus dem geplanten Baugebiet sind keine Immissionen zu erwarten, die angrenzende 
schutzwürdige Nutzungen beeinträchtigen können. 

Weiterhin ist die Funktion des betroffenen Raumes für die Erholung der Bevölkerung zu 
betrachten. Das Plangebiet liegt am derzeitigen Ortsrand und wird von Erholungs-
suchenden frequentiert, die die Feldmark zum spazieren gehen nutzen. Die Landschaft 
nördlich Emmerstedts hat eine gute Ausstattung verschiedener Landschaftselemente wie 
Wald, Einzelgehölze, Brachen, Feldwege und Reliefunterschiede.  

4.3.7 Kultur- und Sachgüter 
Der im Norden angrenzende Feldweg ist denkmalrechtlich geschützt. Es handelt sich um 
die Lüneburger Heerstraße, die hier auf längerer Strecke im historischen Verlauf vorhanden 
ist. Bauliche Bestandteile des Weges mit denkmalpflegerischer Bedeutung oder andere 
archäologische Funde sind hier jedoch nicht mit höherer Wahrscheinlichkeit zu erwarten. 

Die Bäume, die die Kreuzung der Feldwege direkt am Bahnübergang markieren, stellen 
kulturhistorisch bedeutsame Elemente dar. 

Im Plangebiet wird überwiegend Landwirtschaft in Form von Ackerbau betrieben. Aufgrund 
der mäßigen bis geringen Ertragsfähigkeit der Böden liegen mehrere Schläge brach. 
Andere Flächen wurden in der Vergangenheit in Weihnachtsbaumplantagen oder 
Nadelholzbestände umgewandelt. Die wirtschaftliche Bedeutung dieser Flächen ist gering. 

 

4.4 Abschätzung der Beeinträchtigungen durch die Planung 

Durch den Bebauungsplan wird im Bereich der Bauflächen eine grundlegende Veränderung 
des Plangebietes vorbereitet.  
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4.4.1 Boden, Wasser, Klima / Luft 
Durch die ermöglichte Bebauung sowie die Anlage der Verkehrswege wird der Wert der 
betroffenen Grundfläche im Naturhaushalt bezüglich der Schutzgüter Boden, Wasser und 
Luft von Wertstufe 2 auf Wertstufe 3 herabgesetzt, da durch die Versiegelung und 
Bebauung die vorhandenen Funktionen (Infiltration, Grundwasserneubildung, Bodenleben, 
Verdunstung, Kaltluftentstehung, etc.) beseitigt werden. Es handelt sich um einen erheb-
lichen Eingriff.  

 

4.4.2 Biotop- und Nutzungstypen 
Bezüglich der Arten und Lebensgemeinschaften ist eine Beeinträchtigung im Bereich des 
Birken-Lärchenbestandes (HP, sonstiger Gehölzbestand) (Wertstufe 2 -> Wertstufe 3) 
gegeben. Diese gehen als (Teil-)Lebensräume vollständig verloren. Es sind jedoch keine 
besonders geschützten oder seltenen Arten im Gehölzbestand zu erwarten und eine 
Wiederherstellung mittelfristig möglich.  

Der Acker wurde bereits im derzeitigen Zustand mit der Wertstufe 3 bewertet und eine  
erhebliche Beeinträchtigung der Arten- und Lebensgemeinschaften durch die Umwandlung 
der Ackerflur in Siedlungsbiotope kann daher nicht unterstellt werden.  

4.4.3 Landschaftsbild 
Das Gelände des Plangebietes fällt in nördliche Richtung ab, so dass die Bebauung, die 
derzeit von der Heerstraße aus kaum wahrnehmbar ist, eine größere Rolle im Landschafts-
bild einnehmen wird, wenn sie, wie geplant, über die Hügelkuppe hinauswächst. Der 
Einfluss des Ortsrandes wird zu Lasten der derzeitigen Agrarlandschaft zunehmen. Eine 
erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, d.h. eine Herabsetzung der Wertstufe 2 
auf Wertstufe 3, ist durch die Erweiterung des Ortsrandes jedoch nicht zu erwarten, da 
durch die geplanten Festsetzungen eine lockere Bebauung mit vorwiegend Einzelhäusern 
angestrebt wird und durch Bepflanzungs- und Extensivierungsmaßnahmen die Übergänge 
in die offene Landschaft sanft gestaltet werden. 

4.4.4 Mensch  
Durch die Planung sind keine erheblichen Beeinträchtigungen vorhandener Siedlungs-
bereiche oder der Erholungsfunktion der Feldmark nördlich Emmerstedt zu erwarten. 

4.4.5 Kultur- und Sachgüter 
Die kulturhistorischen Landschaftselemente Lüneburger in der Nachbarschaft des Plange-
bietes werden durch die Planung nicht erheblich beeinträchtigt.  

Die durch die Planung verdrängten Nutzungen sind wirtschaftlich nicht von besonderer 
Bedeutung. 

4.5 Maßnahmen  

4.5.1 Zielkonzept 
Es ist eine lockere Bebauung geplant, die in erheblichem Umfang Raum für Hausgärten mit 
entsprechenden Anpflanzungen lässt.  

Sowohl nördlich als auch südlich der Bauflächen sind Grünflächen geplant, auf denen 
Anpflanzungen zur Ortsrandeingrünung erfolgen sollen. Diese werden entscheidend zur 
landschaftsgerechten Neugestaltung des Siedlungsrandes beitragen. 
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Der Ausgleich für Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes soll 
durch Maßnahmen in der Nähe der Wohnbauflächen erfolgen. Hierzu gehören Maßnahmen 
zur dauerhaften Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung sowie die Anpflanzung 
von Gehölzstrukturen. 

Eine Begrünung mit Straßenbäumen wird das Ortsbild positiv gestalten und die landschaft-
liche Einbindung der Wohnbauflächen verbessern.  

Als wesentliches Entscheidungsprogramm zur Berücksichtigung der Belange von Natur und 
Landschaft sieht § 1a BauGB die Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz 
vor. 

 

4.5.2 Vermeidung 
Die kulturhistorisch wertvollen Solitäre an der Feldwegekreuzung werden durch die 
Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt. Zum Flurstück der �Lüneburger Heerstraße� wird ein 
Puffersaum belassen, in dem Anpflanzungen und landschaftsgerecht gestaltete Ent-
wässerungsanlagen angeordnet werden, so dass eine Beeinträchtigung der angrenzenden 
mageren Krautbestände an der Heerstraße vermieden wird. 

Auch die lockere Baum-Strauch-Hecke nördlich der Weihnachtsbaumplantage bleibt für den 
Naturhaushalt überwiegend erhalten, da hier eine Grünanlage angeordnet wird. 

Die Regenrückhalte- und Versickerungsbecken werden nur an den Ein- und Abläufen 
befestigt. Im Übrigen bleiben die Böschungen unverbaut und werden sich mit einer 
krautigen Vegetation besiedeln, die nur extensiv gepflegt wird. Weiterhin werden einzelne 
Gehölzpflanzungen an den Becken vorgenommen. Durch die beschriebene Ausgestaltung 
der Becken wird eine Beeinträchtigung des Naturhaushalts auf diesen Flächen vermieden. 

4.5.3 Minimierung 
Die Versiegelung wird durch die Reduzierung des Ausbaugrades der Straßen auf das 
notwendige Maß begrenzt. Die Begrenzung der Versiegelung in Teilen der Wohnbau-
flächen auf 0,3 gegenüber der nach BauNVO maximal zulässigen GRZ von 0,4 stellt eine 
weitere Minimierungsmaßnahme dar. Soweit es die Bodenverhältnisse zulassen, soll das 
anfallende Niederschlagswasser auf den Grundstücken selbst versickern. 

Zur Minimierung der Beeinträchtigung nachtaktiver Tiere durch Lichtimmissionen wird die 
Straßenbeleuchtung ausnahmslos mit NAV-Lampen ausgerüstet. 

Zur Minimierung der Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes werden Anpflanzungs-
maßnahmen auf den öffentlichen Grünflächen und im Straßenraum durchgeführt.  
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4.5.4 Kompensationsgrundsätze 
Unvermeidbare Eingriffe sind durch geeignete Maßnahmen auszugleichen bzw. zu 
ersetzen. Die "Naturschutzfachlichen Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung" (Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen, 1/94) nennen für die 
Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen ein Ersatzverhältnis von 1:0,3. Die entsprechen-
den Maßnahmen können gleichzeitig als Kompensation für die Schutzgüter Wasser und 
Klima/Luft gewertet werden, nicht jedoch für das Schutzgut Arten und Lebensgemein-
schaften. Den funktionsgerechten Ausgleich für Versiegelung von Grundfläche stellen 
Entsiegelungsmaßnahmen dar. Wenn jedoch keine geeigneten Flächen zur Verfügung 
stehen, können auch Extensivierungen als geeignete Kompensationsmaßnahmen fun-
gieren. Insbesondere die Umwandlung bislang intensiv ackerbaulich genutzter Flächen in 
extensive Nutzungsformen, wie Brachen oder Gehölzbestände, ist als funktionsgerechter 
Ausgleich der Bodenversiegelung zu werten, da diese die Entwicklung der natürlichen 
Bodenfunktionen fördert. 

Die Beeinträchtigung der Gehölze hinsichtlich der Arten und Lebensgemeinschaften von 
Wertstufe 2 auf Wertstufe 3 ist durch eine Aufwertung einer gleichgroßen Fläche um eine 
Wertstufe zu kompensieren. 

Tabelle 1: Kompensationsbilanz für zukünftige Bau-, Verkehrs- und Grünflächen 

Schutzgut Beeinträchtigung Bewertung / Kompensation 

Arten und Lebens-
gemeinschaften 

Biotopumwandlung von 0,31 ha 
Birken-Lärchen-Bestand (HP) zu 
Bauflächen. 

 

 

 

Bewertung: 

Die Arten und Lebensgemeinschaften 
werden verdrängt bzw. beseitigt. 

(Wertstufe 2 → Wertstufe 3) 

erheblicher Eingriff 

Kompensation: 

Der Ausgleich erfolgt durch die Aufforstung 
bisher ackerbaulich genutzter Flächen. (0,31 
ha) 

 Biotopumwandlung von 5,47 ha 

Acker zu Bauflächen und 
Verkehrsflächen 

 

Bewertung: 

Die Arten und Lebensgemeinschaften wer-
den verdrängt bzw. beseitigt. Sie haben 
jedoch nur geringe Bedeutung für den Arten- 
und Biotopschutz 

(Wertstufe 3 → Wertstufe 3) 

Beeinträchtigungen nicht erheblich 

 Biotopumwandlung von 0,69 ha 

Weihnachtsbaumplantage und 
Fichtenforst zu Bauflächen und 
Verkehrsflächen 

 

Bewertung: 

Die Arten und Lebensgemeinschaften wer-
den verdrängt bzw. beseitigt. Sie haben 
jedoch nur geringe Bedeutung für den Arten- 
und Biotopschutz 

(Wertstufe 3 → Wertstufe 3) 

Beeinträchtigungen nicht erheblich 

 Biotopumwandlung von 0,16 ha 

Feldweg zu Straßenverkehrs-
flächen 

 

Bewertung: 

Die Arten und Lebensgemeinschaften wer-
den verdrängt bzw. beseitigt. Sie haben 
jedoch nur geringe Bedeutung für den Arten- 
und Biotopschutz 

(Wertstufe 3 → Wertstufe 3) 

Beeinträchtigungen nicht erheblich 

Boden Versiegelung von 1,98 ha Grund-
fläche Bauland und 0,83 ha 
Verkehrsfläche 

Versiegelung der Baugrundstücke 

Die betroffenen Böden haben eine allge-
meine Bedeutung im Naturhaushalt 

(Wertstufe 2 → Wertstufe 3) 

erheblicher Eingriff  
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= 30% (1 ha) bzw. 40% (0,98 ha) 

Versiegelung der Verkehrsflächen 
= 100%  

 

Kompensation: 

Der Ausgleich erfolgt durch die 
Extensivierung bisher ackerbaulich genutzter 
Böden. Umwandlung in offene Brache und 
Heckenpflanzung (0,83 ha, Kompensa-
tionsfaktor 1:0,3) 

Wasser Versiegelung von 2,81 ha Grund-
fläche 

Die betroffenen Böden haben eine allge-
meine Bedeutung im Naturhaushalt 

(Wertstufe 2 → Wertstufe 3) 

erheblicher Eingriff  

Kompensation: 

Gleichzeitige Kompensation durch die Aus-
gleichsmaßnahme zum Schutzgut Boden. 

Klima / Luft Versiegelung von 2,81 ha Grund-
fläche 

Die betroffenen Böden haben eine allge-
meine Bedeutung im Naturhaushalt 

(Wertstufe 2 → Wertstufe 3) 

erheblicher Eingriff  

Kompensation: 

Gleichzeitige Kompensation durch die Aus-
gleichsmaßnahme zum Schutzgut Boden. 

Landschaftsbild Biotopumwandlung von  
0,31 ha Birken-Lärchenbestand,  
0,69 ha Weihnachtsbaumkultur 
und Fichtenforst,  

0,23 ha Feldweg und  
5,64 ha Acker  

in  

5,8 ha Wohnbauflächen,  
0,83 ha Erschließungsanlagen,  
0,24 ha Grünflächen 

Durch die Bebauung können Eigenart und 
Schönheit des betroffenen Landschafts-
ausschnitts herabgesetzt werden. Die 
Anlage der Grünflächen und die 
Gartengestaltung der Bauherren[n1] werden 
die Beeinträchtigungen des Landschafts-
bildes minimieren. 

Potentiell erheblicher Eingriff 

Ausgleich durch landschaftsgerechte 
Neugestaltung 

(Wertstufe 2 → Wertstufe 2) 

Kompensation: 

Die Anlage der Grünanlagen und die Fest-
setzung der Hecke auf Privatgrundstücken 
bewirken eine angemessene Neugestaltung 
des Siedlungsrandes, so dass sich ein Aus-
gleich der Beeinträchtigungen ergibt. 

Die Stilllegung von Ackerflächen und die 
Anpflanzungen, die sich als Maßnahmen zur 
Kompensation der Schutzgüter Arten- und 
Lebensgemeinschaften sowie Boden erge-
ben stellen ein positives Gegengewicht zu 
den Beeinträchtigungen des Landschafts-
bildes durch die Planung dar. 

 

4.5.5 Ausgleichsmaßnahme 
Die Ausgleichsmaßnahme, hinsichtlich der erheblichen Beeinträchtigungen des Bodens und 
der Arten- und Lebensgemeinschaften (0,83 ha Bodenextensivierung und 0,31 ha 
Aufforstung) soll nordwestlich der Bauflächen erfolgen. Es handelt sich um ein Flurstück, 
das von der Landesstraße 297 bis zum östlich davon verlaufenden Feldweg reicht, und 
somit einen Teil der dort bestehenden, landschaftlich besonders exponierten Hangsituation 
einnimmt. Die Fläche wird zurzeit ackerbaulich genutzt und ist geeignet, durch die 
vorgesehenen Maßnahmen deutlich aufgewertet zu werden. Die Aufgabe der Ackernutzung 
bewirkt eine Stärkung der natürlichen Regelungsprozesse im Boden und fördert eine 
naturnahe Bodenzönose.  
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200 Rosa canina
100 Ligustrum vulgare 
200 Prunus spinosa 
100 Lonicera xylosteum
50   Rhamnus frangula 
50   Viburnum opulus
50   Corylus avellana
50   Crataegus monogyna
50   Prunus padus
50   Sorbus aucuparia
50   Acer campestre
50   Quercus robur 
15   Pyrus communis 

 

Skizze der Ausgleichsmaßnahme (ohne Maßstab) 

 

 

Die Fläche soll als Mähwiese genutzt bzw. gepflegt werden. Das Anpflanzen von 
Obstbäume oder einzelnen Laubbäumen ergänzt die Maßnahme. Düngung und 
Maßnahmen der Grünlandpflege (Pflegeumbruch, Pestizideinsatz) sind nicht zulässig. 
Hinsichtlich der Arten und Lebensgemeinschaften soll für die Beseitigung der Waldflächen 
wieder ein Gehölzbestand begründet werden. Dafür werden ausschließlich einheimische 
Laubbaumarten verwendet (z.B. Stieleiche, Feldahorn, Eberesche sowie Straucharten). 
Aufgrund der besonderen Exposition werden die neugeschaffenen Strukturen weithin 
sichtbar sein und eine Aufwertung des Landschaftsbildes bewirken. 

Die Fläche wird in einem �Teil 2� der Planzeichnung als Fläche für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt. 

 

4.6 Waldumwandlung 

Die Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart bedarf nach § 8 des Nieder-
sächsischen Waldgesetzes einer Genehmigung, es sei denn, die Umwandlung wird durch 
Regelungen in einem Bebauungsplan erforderlich (§ 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 NWaldLG). 
Somit wird die Entscheidung über die Waldumwandlung im vorliegenden Fall Teil der 
bauleitplanerischen Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB und ist den im BauGB aufgeführten 
Grundsätzen unterworfen. Zu den zu berücksichtigenden Belangen zählt auch die 
Forstwirtschaft und Belange denen Wald dient wie Erholung, Immissionsschutz, Klima, 
Boden und Gewässerschutz oder Arten- und Biotopschutz.  

Der Wald besteht überwiegend aus nicht standortheimischen Baumarten und ist stark von 
Schädlingen befallen. Aufgrund der vorhandenen Baumleichen ist seine landschafts-
ästhetische Wirkung stark gemindert.  

Zur Erörterung der Bedeutung des Waldes werden seine Funktionen entsprechend § 8 Abs. 
5 einzeln bewertet: 

 Für das Klima, den Wasserhaushalt, den Erosionsschutz oder die 
Bodenfruchtbarkeit der Umgebung hat er keine erhebliche Bedeutung. 

 Für den Schutz vor Lärm, Immissionen oder Witterungseinflüssen angrenzender 
Flächen hat er keine erhebliche Bedeutung. 

 Die Umwandlung führt nicht zu erheblichen Schäden oder Ertragsausfällen 
benachbarter Waldbestände. 
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 Die Fläche ist im Regionalen Raumordnungsprogramm nicht als Vorranggebiet für 
Natur und Landschaft festgelegt. 

 Für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Arten und 
Lebensgemeinschaften hat der betroffene Wald keine erhebliche Bedeutung. 

 Die Fläche ist im Regionalen Raumordnungsprogramm nicht als Vorranggebiet für 
Erholung festgelegt. 

 Der Wald liegt in einem Gebiet mit hohem Waldanteil (Lappwald). 

 Er ist für die forstliche Erzeugung von keiner besonderen Bedeutung. 

 

Die mit dem B-Plan beabsichtigte Siedlungserweiterung ist in diesem Bereich notwendig, da 
in anderen Bereichen des Stadtgebietes andere starke Hindernisse gegen Siedlungser-
weiterungen bestehen. 

4.7 Nachbarschaft zum Wald 

Die Nachbarschaft zum östlich angrenzenden Nadelholzbestand ist auch hinsichtlich der 
Gefahrenabwehr zu betrachten. Gefahren bestehen vor allem durch Windwurf, der 
Gebäude und sich darin aufhaltende Personen gefährden könnte. Aus diesem Grund wird 
ein Abstand der überbaubaren Flächen zum derzeitigen Waldrand von 10 m  eingehalten.  

Zusätzlich soll der Gehölzbestand in einer Tiefe von 20 m von der Baugebietsgrenze aus 
umgewandelt werden, wobei Laubsträucher und kleine Baumarten einen großen Anteil 
bilden sollen. Der Gehölzbestand soll dadurch so umgestaltet werden, dass keine Gefahren 
durch Windwurf für die benachbarte Bebauung bestehen und gleichzeitig eine 
Verbesserung hinsichtlich der Bedeutung für den Naturschutz und das Landschaftsbild 
erreicht wird. Der Waldumbau soll in mehreren Phasen sukzessiv durchgeführt werden und 
nach ca. 10 Jahren hinsichtlich der Fäll- und Pflanzarbeiten abgeschlossen sein (siehe 
zeichnerische und textliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB).  

 

Insgesamt ergibt sich damit ein Abstand von 30 m (zu erwartende maximale Baumhöhe am 
Waldrand) zu vorhandenen Waldstrukturen, die der Sicherheit auf den Baugrundstücken 
dienen. 

Diese Maßnahme wird nicht als Ausgleichsfläche bilanziert, da eine Wertsteigerung des 
Schutzgutes Boden um eine Wertstufe nicht erreicht wird. Die Ausgleichsmaßnahme für die 
Arten- und Lebensgemeinschaften, die zugleich die Kompensation nach dem Waldgesetz 
darstellt, fordert hingegen eine Neuaufforstung. Insofern wird diese Fläche nicht als 
Eingriffs- oder Ausgleichsfläche bilanziert. 

4.8 Überwachung 

Zur Ermittlung unvorhergesehener nachteiliger Umweltauswirkungen, die aufgrund der 
Durchführung dieses Bebauungsplanes eintreten, werden durch Mitarbeiter der Stadt 
Helmstedt aus dem Bereich Planung und aus den Bereich Umweltschutz in Abständen von 
nicht mehr als 5 Jahren die Entwicklung der Umweltschutzgüter im Plangebiet örtlich 
überprüfen und protokollieren. Die Ergebnisse werden im periodisch erscheinenden 
Umweltbericht der Stadt Helmstedt veröffentlicht. 

 

 

 



Bebauungsplan �Im Rottlande II� Begründung Stand 25.08.2005 22 

 

 

5 STELLUNGNAHMEN DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER 
ÖFFENTLICHER BELANGE IM RAHMEN DER BETEILIGUNG NACH 
§ 4 (1) BAUGB SOWIE ABWÄGUNGSVORSCHLÄGE ZU DEN 
VORGEBRACHTEN ANREGUNGEN 
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Stellungnahme des Landkreises Helmstedt vom 12.04.05 
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Anlage zur Stellungnahme des Landkreises vom 13.4.2005 

 

 

Abwägungsvorschlag 

Sandtrockenrasen 

Eine Beschreibung der vorhandenen Sandtrockenrasen ist in der Entwurfsbegründung 
(textlich) vorhanden. Eine Auseinandersetzung mit den Auswirkungen der heranrückenden 
Bebauung wurde der Begründung nun hinzugefügt (siehe Seite 14). 

 

Ausgleichsmaßnahme 

Die Stadt hat für die mit �C� bezeichnete Fläche eine Wiesennutzung vorgesehen. Um 
diese Nutzungsform zeitnah und mit vertretbarem ökonomischem Aufwand zu erreichen, 
muss eine Grasansaat erfolgen.  

 

Anpflanzungen auf den Baugrundstücken 

Die Stadt folgt der vorgebrachten Anregung und verzichtet auf die Festsetzung der 
Anpflanzungen auf privaten Baugrundstücken. Die nicht überbaubare Fläche bleibt jedoch 
unverändert, damit die Anwohner in diesem Bereich Gartenflächen und Anpflanzungen 
anlegen, die der Ortsrandeingrünung dienen. 

 



Bebauungsplan �Im Rottlande II� Begründung Stand 25.08.2005 27 

 

Waldumwandlung 

Der schmale Waldstreifen, der in Bauland umgewandelt werden soll, hat keine erhebliche 
Bedeutung für den Naturhaushalt, als Schutzwald oder für die Erholung der Bevölkerung. 
Er ist stark von Schädlingen befallen und aufgrund der vorhandenen Baumleichen ist seine 
landschaftsästhetische Wirkung stark gemindert. Die mit dem B-Plan beabsichtigte 
Siedlungserweiterung ist in diesem Bereich notwendig, da in anderen Bereichen des 
Stadtgebietes andere starke Hindernisse gegen Siedlungserweiterungen bestehen. 

 

Waldumbau 

Der geplante Waldumbau soll nun nicht mehr durch einen vollständigen Kahlschlag der 
betroffenen Flächen erfolgen, sondern durch einen sukzessiven Umbau. In 
Zusammenarbeit mit dem zuständigen Beratungsforstamt sollen einzelne Bäume oder 
kleinere Gruppen entfernt werden, um Platz für nachzupflanzende Laubbäume wie 
Feldahorn oder Stieleiche sowie geeignete Straucharten zu schaffen. Der Umbau sollte in 3 
oder 4 Phasen erfolgen und nach ca. 10 Jahren abgeschlossen sein. Durch diese 
besonders schonende Form des Waldumbaus werden die angrenzenden Gehölzflächen 
weiterhin geschützt und auch die möglichen Beeinträchtigungen verschiedener Waldfunk-
tionen werden minimiert. 

 

Altablagerungen 

Hinsichtlich der Altablagerungen haben inzwischen zwei Ortstermin mit der zuständigen 
Unteren Abfallbehörde stattgefunden, bei dem die verschiedenen Informationen zu den 
Verdachtsflächen ausgetauscht wurden und mehrere Bohrungen zur Erkundung der 
nördlichen Verdachtsfläche niedergebracht wurden. Danach ist anzunehmen, dass die im 
Osten gelegene Verdachtsfläche in jedem Fall einen ausreichenden Abstand zum 
Baugebiet aufweist, um Gefährdungen der Wohnnutzung durch Methan auszuschließen. 

Hinsichtlich der nördlichen Verdachtsfläche ergaben Erkundungsbohrungen keine Hinweise 
auf eine Altablagerung. Vielmehr deuten die Befunde auf natürliche Bodenverhältnisse hin. 
Es ist zu vermuten, dass es sich bei der fraglichen Verdachtsfläche um eine Ablagerung 
direkt nördlich der Bahnlinie handelt. Für das Plangebiet können Gefährdungen 
ausgeschlossen werden. 

 

Abwasserentsorgung 

Die Hinweise zu den Genehmigungsvorbehalten nach Wasserrecht werden zur Kenntnis 
genommen. 

Die durch die Bebauung bedingte Erhöhung des maximalen Oberflächenabflusses wird 
durch technische Vorkehrungen zur Regenrückhaltung ausgeglichen, so dass keine 
negativen Effekte auf das nachgeordnete Gewässersystem entstehen. 
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Stellungnahme des Nds. Landesamtes f. Bodenforschung vom 06.04.05 
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Abwägungsvorschlag 

Die Zustimmung aus lagerstättenkundlicher Sicht wird zur Kenntnis genommen. 

 

Nach inzwischen vorliegenden Akten der BKB (Bergbauübersichtskarte auf der Grundlage 
der Deutschen Grundkarte, siehe Abb.) sind Berganlagen des ehemaligen Braunkohle-
tiefbaus erst in größerer Entfernung zum Geltungsbereich vorhanden. Entsprechende 
Gefährdungen können ausgeschlossen werden. 
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Stellungnahme des Landesbergamtes Clausthal-Zellerfeld vom 12.04.05 

 

 

Abwägungsvorschlag 

Nach inzwischen vorliegenden Akten der BKB sind Berganlagen des ehemaligen Braun-
kohletiefbaus erst in größerer Entfernung zum Geltungsbereich vorhanden. Entsprechende 
Gefährdungen können ausgeschlossen werden. (siehe auch Abb. zum Abwägungs-
vorschlag der Stellungnahme des NLfB). 
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Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Hannover vom 12.04.05 
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Abwägungsvorschlag 

Der vorhandene Feldweg, wird so zur Erschließungsstraße ausgebaut, dass landwirt-
schaftliche Verkehre auch weiterhin möglich sind. Einzelheiten hierzu werden mit der Feld-
interessentschaft abgestimmt. 

Der Hinweis zu den Anpflanzungen wird bei der Ausführung der Maßnahme berücksichtigt. 
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Stellungnahme der DB Netz AG vom 22.03.05 

 

Abwägungsvorschlag 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Hinsichtlich des Immissionsschutzes ist die 
Bahnlinie betrachtet worden. Dabei wurde die Belastung der vergangenen Jahre, 
insbesondere der letzten Betriebsjahre der Strecke als Prognosewert angenommen. Der 
Stadt liegen derzeit keine Hinweise vor, die eine erheblich über diese Prognose 
hinausgehende Nutzung der Strecke vermuten lassen. Schallschutzmaßnahmen sind 
demnach nicht erforderlich. 
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Stellungnahme der Ges. f. Landeseisenbahnaufsicht (LEA) vom 06.04.05 

 

Abwägungsvorschlag 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Änderungen der Planung ergeben sich 
dadurch nicht. Das Eisenbahn-Bundesamt wird im Rahmen des weiteren Verfahrens 
beteiligt. 
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Stellungnahme der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt 22.03.05 

 

Abwägungsvorschlag 

Die Größe der Verkehrsflächen ist bewusst begrenzt worden. Dies hat auch ökonomische 
Gründe; wesentlich für die Entscheidung der Stadt ist jedoch die Abwägung zwischen der 
Leichtigkeit des Verkehrs und der Verkehrsberuhigung. Dabei hat sich die Stadt an den 
einschlägigen Regeln der Technik, insbesondere der EAE 85/957, orientiert. 

                                                

7 Empfehlungen für die Anlage von Erschließungsstraßen, Ausgabe 1985, ergänzte Fassung 1995 
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Die geplante Haupterschießung als Tempo-30-Zone weist einen separaten Fußweg auf, so 
dass die Sicherheit der Fußgänger insbesondere der Schulkinder hier gegeben ist. Für den 
ruhenden Verkehr sind durch die zukünftigen Anwohner auf den Baugrundstücken die 
notwendigen Stellplätze entsprechend ihres eigenen Bedarfs bereitzustellen. Ein ergänzen-
des Angebot für Besucher wird im öffentlichen Straßenraum eingeplant. Die Stadt hält die 
Anzahl der für diesen Zweck geplanten Stellplätze für ausreichend. 

Die weitere Nutzbarkeit der Erschließungsstraße für den landwirtschaftlichen Verkehr ist 
eine Forderung, die seitens der Feldmarksinteressentschaft und der Landwirtschafts-
kammer erhoben wird. Die Stadt hält dies für eine vertretbare und im dörflichen Bereich 
auch selbstverständliche Lösung. Die hier zu erwartenden landwirtschaftlichen Verkehre 
sind aufgrund der anschließenden Feldflur nicht besonders umfangreich. 
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Stellungnahme der Deutschen Telekom AG vom 07.04.05 
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Abwägungsvorschlag 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Erschließungsarbeiten 
berücksichtigt. 
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Stellungnahme des Zweckverbandes Großraum Braunschweig vom 11.04.05 
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Abwägungsvorschlag 

Waldumwandlung 

Der schmale Waldstreifen, der in Bauland umgewandelt werden soll, hat keine erhebliche 
Bedeutung für den Naturhaushalt, als Schutzwald oder für die Erholung der Bevölkerung. 
Er ist stark von Schädlingen befallen und aufgrund der vorhandenen Baumleichen ist seine 
landschaftsästhetische Wirkung stark gemindert. Die mit dem B-Plan beabsichtigte 
Siedlungserweiterung ist in diesem Bereich notwendig, da in anderen Bereichen des 
Stadtgebietes andere starke Hindernisse gegen Siedlungserweiterungen bestehen. 

 

Für die Flora wertvolle Zusatzflächen 

Die genannten Biotope liegen außerhalb des Geltungsbereiches. Es sind Sandtrocken-
rasen, auf die in der Begründung eingegangen wurde. Die Stadt befürchtet durch die 
geplante Siedlungserweiterung keine erheblichen Beeinträchtigungen dieser Biotope. 
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Stellungnahme der avacon vom 17.03.05 

 

Abwägungsvorschlag 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Erschließungsarbeiten 
berücksichtigt. 
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Stellungnahme des Niedersächsischen Forstamtes Danndorf vom 17.05.05 
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Abwägungsvorschlag 

Die in Rede stehende Fläche soll auch in Zukunft mit Wald bestockt sein. Die Stadt 
beabsichtigt lediglich die Struktur des Bestandes zu verändern, um Nachbarschaftskonflikte 
mit der geplanten Bebauung zu vermeiden. Aus städtischer Sicht werden die ökologische 
Bedeutung und die Schutzfunktionen des Waldes durch den Umbau langfristig sogar 
gestärkt. Aufgrund der Bedenken des Forstamtes, die auch im Rahmen eines Ortstermins 
vorgetragen wurden, soll der Waldumbau nun Zug um Zug über einen Zeitraum von ca. 10 
Jahren erfolgen, um die notwendigen Eingriffe so verträglich wie möglich zu gestalten und 
dennoch in absehbarer Zeit den gewünschten Umbau zu erreichen. 

Der geforderte Abstand von vorhandenem Wald zur geplanten Bebauung lässt sich nicht 
einhalten, ohne die wesentlichen Ziele der geplanten Siedlungserweiterung in Frage zu 
stellen. Ein Abstand von 100 m zwischen Wald und Bebauung kann wohl nur als 
Vorsorgewert gesehen werden, der auch sensible Waldbestände schützen soll. Aus 
Gründen der Gefahrenabwehr ist vor allem die Distanz, die einer Baumhöhe entspricht von 
besonderer Bedeutung (Kipplänge). Die vorliegende Planung sieht eine Distanz von 30 m 
zwischen den möglichen Standorten von Wohnhäusern und unbeeinflusstem Wald vor (10 
m nicht überbaubare Grundstücksfläche und 20 m neu gestalteter Waldrand). Die 
vorhandenen Bäume weisen Höhen von ca. 12 m auf. Theoretisch durch Bäume erreich-
bare Höhen von über 20 m sind in der gegebenen Situation jedoch nicht zu erwarten, so 
dass ein ausreichender Sicherheitsabstand bezüglich der Gefahr umstürzender Bäume 
gegeben ist.  

Erhebliche Beeinträchtigungen der ökologischen Bedeutung des Waldes durch die heran-
rückende Bebauung werden nicht erwartet. Ein gewisser Siedlungseinfluss ist hier durch die 
vorhandene Bebauung und die angrenzende Straße ohnehin schon gegeben. Die dadurch 
gegebene Störwirkung wird sich vermutlich nicht erheblich erhöhen. 

Die Zustimmung zur Waldumwandlung wird zur Kenntnis genommen und der Hinweis zum 
Ausgleich entspricht der vorliegenden Planung. 
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Stellungnahme des Landesbergamtes Clausthal-Zellerfeld vom 19.07.05 

 

Abwägungsvorschlag 

Nicht erforderlich 
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Stellungnahme des Niedersächsischen Landvolkes vom 20.07.05 

 

Abwägungsvorschlag 

Die notwendige Befahrbarkeit eines Teils der Erschießung für landwirtschaftlichen Verkehr 
wird gewährleistet. Hierzu erfolgt eine Abstimmung mit der Feldmarksinteressentschaft.  
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Stellungnahme der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt vom 18.07.05 

 

Abwägungsvorschlag 

Der benannte bahnparallele Weg ist nicht geeignet den erforderlichen land- und forstwirt-
schaftlichen Verkehr aufzunehmen. Dabei sind insbesondere Mähdrescher wegen ihrer 
Breite und Sattelzüge zur Holzabfuhr wegen ihrer besonderen Länge zu berücksichtigen. 
An der maßgeblichen Kreuzung ist ein alter Baumbestand vorhanden, der das rechtwinklige 
Abbiegen dieser Fahrzeuge nicht erlaubt. 

Die Querungshilfe wird nach dem aktuellen Planungsstand eine Breite von 2,64 m haben. 
Damit ist eine ausreichende Aufstelllänge für Fahrradfahrer gegeben. Die Breite der 
Aufstellfläche in der Querungshilfe ist mit 2,8 m so breit geplant, dass sich auch zwei 
Radfahrer nebeneinander aufstellen können. 
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Stellungnahme des Landkreises vom 04.08.05 
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Abwägungsvorschlag 

Auswirkungen auf Sandmagerrasen 

Die Stadt hält an der Auffassung fest, dass erhebliche Beeinträchtigungen der Magerrasen-
flächen nicht wahrscheinlich sind. Euthrophierungen derartiger Flächen aus dem 
Siedlungsbereich heraus erfolgen häufig durch das Ablagern von Gartenabfällen. Dabei 
werden in der Regel jedoch Flächen gewählt, die eher abgeschieden liegen. Im 
vorliegenden Fall werden die Flächen jedoch schon jetzt regelmäßig von 
Erholungssuchenden frequentiert. Anhaltspunkte dafür, dass im vorliegenden Fall durch 
derartige illegale Handlungen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts zu erwarten sind, 
liegen nach Auffassung der Stadt jedoch nicht vor.  

Eutrophierungen durch Hundekot hält die Stadt ebenfalls nicht für so bedeutend, dass 
erhebliche Beeinträchtigungen der Magerrasenflächen zu erwarten wären. Schon jetzt 
werden die Flächen von Spaziergängern mit Hunden regelmäßig genutzt. Der Stadt sind 
keine vergleichbaren Fälle bekannt, bei der die Zunahme von Erholungssuchenden um das 
hier zu erwartende Maß den Stoffhaushalt von Magerrasenflächen so nachhaltig beeinflusst 
hat, dass der geschützte Biotoptyp beeinträchtigt worden wäre. 

 

Anpflanzungen auf den Baugrundstücken 

Der Verweis auf festgesetzte Anpflanzungen auf den Baugrundstücken wurde aus der 
Tabelle entfernt. 

 

Waldumwandlung 

Aussagen zu diesem Thema sind nun unter Punkt 4.6 der Entwurfsbegründung 
zusammengefasst. 

Entgegen der geäußerten Auffassung wird in § 8 Abs. 2 Satz 2 NWaldLG nur für die unter 
Punkt 2 und 3 des Satz 1 aufgeführten Genehmigungsverfahren und Verordnungen die 
Anwendung des Absatzes 5 durch Bau- und Naturschutzbehörden gefordert. Für den unter 
Nr. 1 genannten Bebauungsplan werden im Waldgesetz hingegen keine Entscheidungs-
grundsätze benannt, so dass die Abwägung der Stadt nach den Grundsätzen des BauGB 
zu erfolgen hat. Dennoch sind unter Punkt 4.6 nun Aussagen hinsichtlich der unter § 8 Abs. 
5 NWaldLG aufgeführten Aspekte des Waldes aufgeführt. 

Der beschriebene Zustand des Waldes ist für seine Bedeutung für die verschiedenen 
Belange maßgeblich. Potentielle Funktionen oder Werte sind in der Abwägung nicht zu 
berücksichtigen, sofern keine Anhaltspunkte für die Realisierung etwaiger Potentiale 
gegeben sind. Auch ein günstigerer Zustand hinsichtlich des Schadbildes / der Vitalität des 
Bestandes würde die unter Punkt 4.6 aufgeführten Bewertungen nicht wesentlich 
verändern. 

Spielplatz 

Der Hinweis auf evtl. notwendig werdende Einfriedungen wird zur Kenntnis genommen und 
im Rahmen der Ausführungsplanung berücksichtigt. 
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 Frellstedt, den 25.08.2005 
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Die Begründung hat mit dem dazugehörigen Bebauungsplan gem. § 3 Abs. 2 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Zeit vom 07.07.05 bis einschließlich 08.08.05 gem. § 3 
Abs. 2 des Baugesetzbuches öffentlich ausgelegen. 

Sie wurde unter Behandlung/Berücksichtigung der zu dem Bebauungsplanverfahren 
ergangenen Stellungnahmen in der Sitzung am 29.09.2005 durch den Rat der Stadt 
Helmstedt beschlossen. 

 

Helmstedt, den 06.02.06 

 

 

 

gez. Eisermann              (S:) 

 

Bürgermeister 
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Zusammenfassende Erklärung (§ 10 Abs. 4 BauGB) 

 

Die Belange der Umwelt wurden in einem Umweltbericht (Seite 9 der Begründung) 
dargestellt und bewertet. Die Öffentlichkeit wurde im Rahmen einer 
Bürgerversammlung am 25.04.2005 und der öffentlichen Auslegung in die Planung 
einbezogen. Im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung sind 
Anregungen eingegangen, die mit einer Abwägung versehen ab Seite 22 in die 
Begründung eingestellt wurden. Einzelheiten zu der Notwendigkeit der Planung und 
den Abwägungsüberlegungen zu anderweitigen Planungsmöglichkeiten sind in der 
Begründung ab Seite 1 dokumentiert. 
 

 

 

 

Aufgestellt: Helmstedt, den  06.02.2006 

 

 

Im Auftrage 

 

gez. Brumund 

 

(Brumund) 

 

 


